
Interfraktioneller HH-Antrag zum HH 2024/2025

Aufgrund der in der Änderungsliste zum HH 2024/2025 enthaltenen Verbesserungen 
infolge der Herbststeuerschätzung sowie aufgrund der aktualisierten 
Haushaltsansätze der Kreisumlage stellen wir folgenden HH-Antrag;

1. Im Haushalt 2024/2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung werden 
folgende Positionen berücksichtigt:
a. Initiative Lebenswert (vgl. HH-Anträge Nr. 4 und 5): 5.000 Euro/a
b. Haus der Kulturen (vgl. HH-Anträge Nr. 6-9): 40.000 Euro/a ab 2025
c. Verdoppelung der Verfügungsmittel der Stadtbezirke (vgl. HH-Antrag Nr. 26):

18.000 Euro/a
d. Erhöhung des Zuschusses an die WPR (vgl. Antrag Nr. 50): 271.000 Euro 

(2024); 230.000 Euro (2025)
e. Jugendgerechte Orte (vgl. HH-Anträge Nr. 74 und 75): 7.000 Euro/a
f. Keine Besuchsgelderhöhung Kitas im Jahr 2024 und Halbierung der 

Besuchsgelderhöhung in 2025 (vgl. HH-Antrag Nr. 89): 300.000 Euro (2024);
150.000 Euro (2025)

g. Erhöhung der Bezuschussung AK Kleinkindgruppen (vgl. HH-Anträge Nr. 93- 
95): 105.600 Euro/a

h. Finanzierung Trägerschaft Kinderhaus Wittum 1 (vgl. HH-Anträge Nr. 96-98):
240.000 Euro (2024); 250.000 Euro (2025)

i. Blumenschmuck in der Innenstadt auch im Jahr 2025 (vgl. HH-Antrag Nr. 
174); 25.000 Euro (2025)

j. Öffentliche Toilette in Gönningen (vgl. HH-Antrag Nr. 185); 500 Euro/a
k. Erhöhung der Geschäftsführungszuschüsse für die Schulfördervereine:

100.000 Euro/a
l. Bezuschussung Kontaktcafe (vgl. HH-Anträge Nr. 63-65); 14.759 Euro 

(2024); 14.130 Euro (2025)
m. Bezuschussung NAWO (vgl. HH-Änträge Nr. 69-71): 9.841 Euro (2024); 

10.566 Euro (2025)
n. Planungsmittel zur Weiterführung der Kulturnacht (vgl. HH-Anträge Nr. 52 

und 53): 10.000 Euro (2025)
o. Zuschuss Kulturwache Sickenhausen (vgl. HH-Antrag Nr. 59): 25.000 Euro 

(2024); 25.000 Euro (2025)

2. Im Haushalt 2024/2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung werden 
zweckgebundene „Rücklagen" im Zahlungsmittelbestand wie folgt gebildet:
a. -5 Mio. Euro mit Zweckbindung für Schulsanierungen
b. 6 Mio. Euro mit Zweckbindung zur finanziellen Absicherung der Umsetzung 

der städtebaulichen Planung für das Gewerbegebiet Rtunlimited. Sofern sie 
für diesen Zweck nicht benötigt werden, ebenfalls mit Zweckbindung für 
Schulsanierungen.



3. Rund 1 Mio. Euro werden im Sinne der finanzpolitischen Leitlinien zur 
Reduzierung der Neuverschuldung vorgesehen.

4. Alle weiteren Haushaltsanträge, die in den Vorberatungen uneinheitlich 
abgestimmt wurden oder einheitlich zugestimmt oder abgelehnt wurden, werden 
für das Haushaltsverfahren 2024/2025 als erledigt erklärt..
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